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Ortsamt Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße 62, 28757 Bremen 

Auskunft erteilt 

Frau Sabrina KC 

 

Barrierefreier Zugang: 

Gerhard-Rohlfs-Straße 62 

28757 Bremen 

Tel.: 0421 361-7215 

Fax: 0421 496-7215 

E-Mail: office@oavegesack.bremen.de 

Internet: www.oavegesack.bremen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

 

Unser Zeichen – bitte bei Antwort angeben 

10-1 

Bremen, den 2. Juni 2026

 

Beschluss des Jugendbeirates Vegesack vom 27.05.2026 

TOP „Verteilung der Mittel für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) im Stadtteil 

Vegesack“ 

 

Guten Tag, 

der Jugendbeirat Vegesack hat in seiner Sitzung am 27.05.2026 über die Verteilung der Mittel 

für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) im Stadtteil Vegesack beraten und 

folgenden einstimmigen Beschluss gefasst: 

1. Der Jugendbeirat bedankt sich bei Eyfer Tunc und Houssam Remmo für die 

gemachten Ausführungen. 

2. Der Jugendbeirat schließt sich dem Beschluss des Beirates Vegesack vom 

18.05.2026 an und fordert das Sozialressort, das Sozialzentrum und die Mitglieder 

des Jugendhilfeausschusses auf, das Jugendhaus Vegesack aufgrund seiner 

besonderen Rolle dauerhaft und auskömmlich aus Mitteln der institutionellen 

Förderung zu unterstützen. Die bisher fragliche halbe Stelle ist zwingend 

notwendig, um dieses für viele ortsteilübergreifende Nutzergruppen dringend 

notwendige Angebot zu sichern. 

3. Der Jugendbeirat Vegesack bekräftigt die Rolle Vegesacks als Mittelzentrum und 

fordert, dass dies auch bei der Vergabe von Projektmitteln ausreichend 

berücksichtigt wird. 

  

Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung finden Sie unter der Telefonnummer 115 
sowie unter www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de 

Ortsamt Vegesack 

 

An die Senatorin für Arbeit, Soziales, 

Jugend und Integration 

 

Per Mail: beiraete@soziales.bremen.de 
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Wir bitten um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung. 

Hinweis zur Veröffentlichung von Stellungnahmen 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eingehende Stellungnahmen im Rahmen des 

Verfahrens grundsätzlich gemäß dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG) auf der 

Homepage des Ortsamtes Vegesack veröffentlicht werden. Sollten Sie mit einer Veröffentlichung 

Ihrer Stellungnahme nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, dies ausdrücklich und 

nachvollziehbar in Ihrer Stellungnahme zu vermerken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 
KC 

 


